
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/24 7Ob152/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1974

Norm

AHVB Art5III Z1 lita

ZPO §503 Z4 E4c4

Rechtssatz

Steht fest, daß der Versicherungsnehmer eine technische Kontrolle der Produktion unterlassen hat, so liegt in der

Folgerung, er habe Schaden in Kauf genommen, rechtliche Beurteilung.
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